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clever verstehen und
nutzen
Du glaubst, du kannst einfach kündigen oder gekündigt werden, wann immer es
dir (oder deinem Chef) passt? Denk nochmal drüber nach. Die Kündigungsfrist
für Angestellte ist kein Witz – sie ist ein rechtliches Minenfeld, das du
besser verstehst, bevor du drauftrittst. In diesem Artikel zerlegen wir das
Thema bis auf die Paragraphenebene, erklären dir deine Rechte, deine
Pflichten und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst – ohne Bullshit,
aber mit maximaler Klarheit.

Was die gesetzliche Kündigungsfrist für Angestellte wirklich bedeutet
Wie sich die Kündigungsfrist nach Betriebszugehörigkeit verändert
Welche Unterschiede es zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkündigung
gibt
Warum Tarifverträge und Arbeitsverträge alles durcheinanderwirbeln
können
Wie du rechtssicher kündigst – oder dich wehrst, wenn du gekündigt wirst
Was bei Probezeit, außerordentlicher Kündigung und Fristverkürzung gilt
Wie du Kündigungsfristen strategisch nutzt, z. B. für den Jobwechsel
Die größten Fehler bei Kündigungsfristen – und wie du sie vermeidest
Welche Tools und Quellen dir helfen, immer auf der sicheren Seite zu
sein

Kündigungsfrist Angestellte:
Definition, Dauer und
gesetzliche Grundlagen
Die Kündigungsfrist für Angestellte ist in § 622 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) geregelt. Dieser Paragraph ist die gesetzliche Basis für
fast alle Kündigungsfristen im deutschen Arbeitsrecht – und trotzdem
verstehen ihn die meisten falsch oder gar nicht. Der Grund: Die Gesetzeslage
ist zwar eindeutig, aber durch Zusatzregelungen in Arbeitsverträgen oder
Tarifverträgen wird es schnell komplex.

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Arbeitnehmer kündigt, beträgt die gesetzliche
Kündigungsfrist vier Wochen – zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats.
Punkt. Diese Frist gilt unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Klingt einfach? Ist es auch – bis dein Arbeitsvertrag oder ein Tarifvertrag
etwas anderes sagt. Denn genau das ist häufig der Fall.

Für Arbeitgeber sieht die Sache anders aus: Die Kündigungsfristen verlängern
sich mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Nach zwei Jahren
Betriebszugehörigkeit sind es schon einen Monat zum Monatsende, nach fünf



Jahren zwei Monate, nach acht Jahren drei Monate – und so weiter, bis zu
sieben Monaten nach zwanzig Jahren. Wichtig: Diese verlängerten Fristen
gelten nur für Arbeitgeber, nicht für Arbeitnehmer. Es sei denn, dein Vertrag
legt etwas anderes fest.

Ein weiterer Punkt, den viele übersehen: Die Kündigungsfrist beginnt erst mit
dem Zugang der Kündigung. Das bedeutet, dass die Kündigung dem Empfänger
nachweislich zugehen muss – idealerweise per Einschreiben oder Übergabe mit
Unterschrift. Sonst beginnt die Frist nicht zu laufen, und du kannst dir
deine schöne Planung sonst wohin stecken.

Arbeitsvertrag, Tarifvertrag
und Probezeit: Wann die
gesetzliche Regelung nicht
greift
Die gesetzliche Kündigungsfrist ist nur die Ausgangsbasis. In der Praxis wird
fast immer davon abgewichen – durch Arbeitsverträge, Tarifverträge oder
Betriebsvereinbarungen. Diese Regelungen können die Fristen verlängern,
verkürzen oder komplett neu definieren. Und genau hier wird es tricky.

Arbeitsverträge enthalten häufig individuelle Kündigungsfristen. Das ist
erlaubt, solange sie nicht kürzer sind als die gesetzlichen Mindestfristen.
Eine Verkürzung ist nur in der Probezeit zulässig – und selbst da nur auf
zwei Wochen, wie in § 622 Abs. 3 BGB geregelt. Alles darunter ist unwirksam.

Tarifverträge wiederum können alles über den Haufen werfen. Sie dürfen sowohl
kürzere als auch längere Kündigungsfristen vorsehen – und sie gelten auch
dann, wenn du gar nicht im Tarifvertrag bist, aber dein Arbeitgeber
tarifgebunden ist. Wenn du also glaubst, dein Arbeitsvertrag sei maßgeblich,
obwohl dein Betrieb tarifgebunden ist, liegst du falsch. Willkommen im
deutschen Arbeitsrecht.

Und dann wäre da noch die Probezeit. Sie ist kein Muss, aber üblich. Während
der Probezeit – maximal sechs Monate – kann das Arbeitsverhältnis mit einer
Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Aber Achtung: Diese Frist muss
ausdrücklich im Vertrag stehen. Fehlt sie, gilt die normale gesetzliche
Frist. Und die beträgt, wie gesagt, vier Wochen.

Unterschiede zwischen



ordentlicher und
außerordentlicher Kündigung
Die Kündigungsfrist gilt nur für die sogenannte ordentliche Kündigung.
Daneben gibt es die außerordentliche Kündigung – auch fristlose Kündigung
genannt. Sie ist nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig und muss gut
begründet werden. Der Klassiker: schwerwiegendes Fehlverhalten, z. B.
Diebstahl, Arbeitsverweigerung oder massive Beleidigung.

Bei einer außerordentlichen Kündigung entfällt die Kündigungsfrist komplett.
Aber: Der Kündigende muss innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden des
Kündigungsgrundes handeln. Sonst ist die Kündigung unwirksam. Und ja, das
gilt auch für dich, wenn du fristlos kündigen willst, z. B. weil dein
Arbeitgeber monatelang kein Gehalt zahlt.

In der Praxis ist die außerordentliche Kündigung allerdings ein juristisches
Hochrisiko. Wer hier Fehler macht, landet schnell vor dem Arbeitsgericht –
und verliert. Deshalb: Lass die Finger davon, wenn du keine glasklare
Beweislage und gute rechtliche Beratung hast. Fristlose Kündigungen sind
keine Spielwiese für Hobbyjuristen.

Wichtig: Auch bei außerordentlichen Kündigungen kann es eine sogenannte
Auslauffrist geben – besonders bei arbeitgeberseitiger Kündigung. Das
bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis zwar fristlos gekündigt wird, aber noch
eine gewisse Zeit weiterläuft, um z. B. die Übergabe zu regeln oder formale
Prozesse einzuhalten. In der Praxis kommt das selten vor, ist aber rechtlich
zulässig.

Strategisch kündigen:
Kündigungsfrist als
Karrierehebel nutzen
Wer schlau ist, nutzt die Kündigungsfrist für Angestellte nicht als lästiges
Hindernis, sondern als strategisches Werkzeug. Denn sie gibt dir
Planungssicherheit – und deinem Arbeitgeber auch. Wer seinen Jobwechsel
sauber plant, kann Kündigungsfristen nutzen, um nahtlos in eine neue Position
zu wechseln, Urlaubstage sinnvoll zu verbraten oder Weiterbildungen
mitzunehmen.

Ein beliebter Trick: Kündigung zum Monatsende mit maximaler Frist, um Zeit
für Bewerbungen oder den Aufbau eines eigenen Projekts zu gewinnen. Dabei
solltest du aber immer darauf achten, dass du die Frist einhältst – und zwar
auf den Tag genau. Eine falsch berechnete Frist kann deine komplette Exit-
Strategie ruinieren.



Auch wichtig: Resturlaub. Gesetzlich bist du verpflichtet, deinen Urlaub
während der Kündigungsfrist zu nehmen – sofern der Arbeitgeber zustimmt.
Lehnt er ab, muss er den Urlaub auszahlen. In vielen Fällen ist das bares
Geld, das dir sonst durch die Lappen geht. Und dann wäre da noch das Thema
Überstunden: Auch die müssen entweder abgebaut oder ausgezahlt werden. Aber
nur, wenn sie korrekt dokumentiert sind.

Besonders clever wird es, wenn du mit deinem neuen Arbeitgeber verhandelst,
ob du früher anfangen kannst. Viele Unternehmen übernehmen die
Kündigungsfrist – sprich: Sie zahlen dich frei, damit du früher starten
kannst. Das nennt sich Freistellung mit Lohnfortzahlung, und es ist ein
mächtiger Hebel, wenn du ihn richtig einsetzt.

Die häufigsten Fehler bei
Kündigungsfristen – und wie du
sie vermeidest
Fehler bei der Kündigungsfrist sind nicht nur peinlich – sie können dich auch
richtig Geld kosten. Hier sind die Klassiker, die immer wieder passieren:

Falsches Kündigungsdatum: Wer zum 1. kündigt, obwohl nur der 15. oder
Monatsende möglich ist, verlängert seine Kündigungsfrist unfreiwillig.
Zugang nicht nachweisbar: Eine Kündigung per E-Mail oder WhatsApp ist
nicht rechtssicher. Immer schriftlich, am besten mit
Empfangsbestätigung.
Tarifvertrag übersehen: Viele Arbeitnehmer wissen nicht, dass ein
Tarifvertrag gilt – und wenden die falsche Frist an.
Arbeitsvertrag ignoriert: Wer nur den Gesetzestext kennt, aber nicht den
eigenen Vertrag liest, riskiert Überraschungen.
Fristlose Kündigung ohne Grund: Wer glaubt, aus emotionalen Gründen
fristlos kündigen zu können, wird vor Gericht verlieren.

Wenn du diese Fehler vermeidest, machst du schon mehr richtig als 80 % der
deutschen Angestellten. Und du sparst dir eine Menge Ärger, Zeit und Geld.
Denn nichts ist teurer als ein verkorkster Jobwechsel mit juristischem
Nachspiel.

Fazit: Kündigungsfrist als
Machtinstrument – wenn du
weißt, wie
Die Kündigungsfrist für Angestellte ist mehr als nur ein bürokratisches
Hindernis. Sie ist ein rechtliches Instrument, das dir Kontrolle,
Planungssicherheit und Schutz gibt – wenn du weißt, wie du es einsetzt. Wer



blind kündigt oder sich kündigen lässt, ohne die Fristen zu kennen, spielt
mit seiner Existenzgrundlage. Wer sie versteht, kann sie als strategisches
Werkzeug nutzen.

Ob du kündigst oder gekündigt wirst: Kenne deine Rechte, prüfe deinen
Vertrag, zieh im Zweifel einen Arbeitsrechtler zu Rate – und nutze die Frist
zu deinem Vorteil. Denn in einer Arbeitswelt, in der Flexibilität, Mobilität
und Tempo dominieren, ist rechtliche Klarheit dein wichtigstes Kapital. Und
wer das ignoriert, hat nicht nur ein Fristenproblem – sondern ein
Karriereproblem.


